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Der IT-Planungsrat – eine Art „Marble-Cake-Institution“, wie die 
Politikwissenscha�  ebenenübergreifende Institutionen in Anleh-
nung an den guten alten Marmorkuchen genannt hat – hat sich als 
politisch-administrative Institution im föderalen Mehrebenensystem 
nach einigen „administrativen Fehlversuchen“ als eine eigentlich 
„artfremde“ Institution der klassischen Bund-Länder-Koordinierung 
von politisch-administrativen Entscheidungsprozessen der digitalen 
Transformation ö� entlicher Verwaltungen mit einer ursprünglich als 
gering intendierten Wirkungskra�  durchgesetzt und etabliert.

Politische, gesellscha� liche und ökonomische Anforderungen an den 
Staat bei der digitalen Transformation der ö� entlichen Verwaltungen 
haben sich in den letzten Jahren explosionsartig entwickelt. Damit 
haben sich auch die Funktion, die Aufgaben und der Rahmen des 
Handelns des IT-Planungsrats im Gesamtgefüge staatlicher Entschei-
dungen verändert.

Die in dieser Dissertation entwickelten Folgerungen und Forderungen 
zur Neuordnung der politisch-administrativen Entscheidungsprozes-
se der digitalen Transformation zielen darauf ab, den IT-Planungsrat 
zu einer „entscheidungsbefugten politischen Drehscheibe“ im föde-
ralen System mit entsprechenden digitalpolitischen Entwicklungs-
feldern und Veränderungsansätzen auszubauen. Dabei geht es um 
die Ziele der digitalen Transformation, die Managemente�  zienz im 
Entscheidungsprozess selbst und den Prozess der Umsetzung in den 
Verwaltungen.
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Vorbemerkung

 
 
 
 
 
 
 
 
Eine persönliche Vorbemerkung 
 
Die einzelnen Wirkungen der Arbeit des IT-Planungsrates lassen sich gut in eine ver-
fassungshistorische, föderal- und digitalpolitische Zeitleiste einordnen. Viele dieser 
Entwicklungen waren mit eigenen „biografischen Stationen“ meines Berufslebens 
unmittelbar verbunden. Meine Motive für die vorliegende wissenschaftliche Arbeit 
waren daher – neben einer Portion persönlichen Übermuts – insbesondere auch die 
Absicht, ein Stück meiner eigenen poltisch-administrativen „Zeitreise“ noch einmal 
selbstkritisch zu reflektieren, ohne in hierarchische Abhängigkeiten und Verpflichtun-
gen zur politischen Rücksichtnahme eingebunden zu sein, und meine eigene Sicht 
auf die wie im Zeitraffer vorbeifliegende Entwicklung wissenschaftlich zu schärfen. 
Das erfordert ein „Umparken“ und eine Neuaufstellung auch im eigenen Kopf.  

Als neu in das politische Feld der IT-Konsolidierung und Digitalen Transformation 
Eigestiegener habe ich zu Beginn die überhastete Privatisierung von Organisationen 
und das Ringen um die richtige Ausgestaltung der Digitalen Governance in Bund, 
Ländern und Kommunen kennen gelernt. Nach zahlreichen und langen Diskussionen 
um die IT-Steuerung in verschiedenen Gremien (Innen- und Finanzminister:innen-
konferenz, Staatssekretär:innen-Arbeitskreises „Deutschland online“ und den Ent-
scheidungsgremien der kommunalen Spitzenverbände) hat die Neuordnung der Ge-
meinschaftsaufgaben und die Schaffung des Art. 91c GG im Rahmen der FöKo II für 
Aufbruchsstimmung gesorgt. Daran schlossen sich zehn Jahre Mitgliedschaft im IT-
Planungsrat an, 2019 als Vorsitzender, 2020 als stellvertretender Vorsitzender.  

Nach meinem Wechsel in einen neuen Lebensabschnitt konnte ich die neu ge-
wonnene Unabhängigkeit, Zeit (und die dadurch bedingten Reflexionsmöglichkeiten) 
dazu nutzen, wissenschaftliche Einschätzungen zu formulieren und Veränderungs-
perspektiven aufzuzeigen und -vorschläge vorzulegen. Die Ergebnisse und Erkennt-
nisse bündelt, systematisiert und strukturiert die vorliegende Dissertation. Ich freue 
mich auf die Diskussion meiner Analysen, Bewertungen und Vorschläge.  

Mein ganz herzlicher Dank gilt meinen Betreuerinnen Margrit Seckelmann und 
Gisela Färber, die mich mit viel Langmut und konstruktiven Vorschlägen unterstützt 
und mir so einen Wiedereinstieg in vertieftes wissenschaftliches Arbeiten ermöglicht 
haben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Der Mensch steht höher als Technik und Maschine.“ 
 

(Art. 12 Abs. 1 der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen) 
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Ein herzlicher Dank für die Bereitschaft, zuzuhören und Einschätzungen und 
Veränderungsvorschläge zu diskutieren, geht auch an viele ehemalige Kolleginnen 
und Kollegen aus der Bremer Verwaltung, aus Bundes- und Länderministerien, aus 
den IT-Dienstleister:innen Dataport und Governikus, kommunalen Spitzenverbänden 
und der KGSt.  

Die meiner Dissertation zugrunde liegenden Thesen waren Inhalt eines Vortrages 
zur Umsetzung des OZG im „WITI – Wissens- und Ideentransfer für Innovation in der 
Verwaltung“ an der Universität Speyer – https://www.witi-innovation.de/wp-content/ 
uploads/2021/04/Praesentation-OZG-Umsetzung.pptx. Allen Beteiligten danke ich für 
die weiterführenden Rückmeldungen aus dieser Diskussion. 

Meine Frau Patricia und unsere Katze Mizi haben mir immer wieder die Ruhe 
und Vertrautheit gegeben, die ich brauchte, um zielgerichtet an meiner Dissertation 
arbeiten zu können. Ihnen gilt daher mein herzlichster Dank. 
 
Bremen, im August 2023 
Henning Lühr  
 

 

Hinweis 

Die Arbeit wurde im Herbst 2022 abgeschlossen. Aus diesem Grund fehlen detaillier-
te Ausführungen zu einzelnen Entwicklungen (z. B. Konzentration der Umsetzung auf 
Fokusleistungen, Stand der Diskussion im IT-Planungsrat über die Entwicklung der 
digitalen Transformation, Referenten:innenentwurf zum OZG 2.0, Evaluierung der 
Rahmenvereinbarungen FITKO und KoSIT, Verwaltungscloudstrategie). Bei weite-
rem vertieften Informationsbedarf kann der Sachstand über www.it-planungsrat.de 
aufgearbeitet werden. Dort sind detaillierte Informationen zur Entwicklung der digita-
len Transformation und der politisch-administrativen Umsetzung abrufbar. 
Die sehr lesenswerte Disseration von Gina Starosta zum Portalverbund (Der Portal-
verbund zwischen Bund und Ländern, Artikel 91c Abs. 5 GG und dessen einfachge-
setzliche Ausgestaltung im verfassungsrechtlichen Wertgefüge, Baden-Baden 2023) 
konnte ich ebenfalls leider nicht mehr verarbeiten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Der Mensch steht höher als Technik und Maschine.“ 
 

(Art. 12 Abs. 1 der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen) 
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ELFE „Einfache Leistungen für Eltern“, Projekt des 
IT-Planungsrats 

 
ELSTER                                                  Elektronische Steuererklärung (IT-Projekt 
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E-Partizipation Elektronische Partizipation 
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EU Europäische Union 
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struktur 

 
f (ff.)      folgende (fortfolgende) 

FF      Federführung 

FHB Freie Hansestadt Bremen 

FhG  Fraunhofer Gesellschaft 

FIM      Föderales Informationsmanagement 

Fiscus (Software)   Föderales Integriertes Standardisiertes  
           Computerunterstützes Steuersystem 

 
FIT-Connect Plattform zur Vernetzung und Integration von 

IT-Systemen der föderalen IT-Architektur 
 
FITKO  Föderale IT-Kooperation 

FIT-Store Marktplatz der Verwaltungsanwendung der 
FITKO 
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HB, FHB Freie Hansestadt Bremen 

HE      Hessen 

hekt.      hektographiert 

HGF Helmholz-Gemeinschaft deutscher For-
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HH      Freie und Hansestadt Hamburg 

HRK  Hochschulrektorenkonferenz 
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ICILS International Computer and Information Lite-
racy Study 

 
ID Identifikationsnummer 

IdT      Institut für digitale Teilhabe an der  
      Hochschule Bremen 
 
IfIP     Institut für Informations- und Projekt- 

    management an der Universität Bremen 
 
IKT Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien 
 
IKT-KG IKT-Kontrollgremium 

ILO International Labour Organisation 
 
IMK       Innenminister:innenkonferenz  

Initiative D 21  Netzwerk für die digitale Gesellschaft 

IntMK       Konferenz der für Integration  
      zuständigen Minister:innen  
 
IoT Internet of Things 
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IT Informationstechnik 

ITDZ IT-Dienstleistungszentrum Berlin 
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ITEOS     IT-Beratung und Systemintegration in Baden- 
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IT-MV      IT Mecklenburg-Vorpommern 

IT.N      IT Niedersachsen 

IT-NetzG IT-Netzgesetz 

IT-NRW     IT-Betrieb NRW 

IT-PLR IT-Planungsrat 

ITZB      IT-Zentrum Bund 

J.      Jahr 

Jb.      Jahrbuch 

JFMK  Jugend- und Familienminister:innen- 
konferenz 

 
Jg. Jahrgang 

JUMIKO      Justizminister:innenkonferenz   
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KDO Zweckverband Kommunale Datenver- 

arbeitung Oldenburg 
 
KDZ Kommunale Datenzentrale  

KGRZ      Kommunales Gebietsrechenzentrum 

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für  
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m. w. N.     mit weiteren Nachweisen 
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MF      Ministerium für Finanzen 
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Ms.       Manuskript 

MW      Land Mecklenburg-Vorpommern 
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n. F.      Neue Folge 
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NDV      Nachrichten des Deutschen Vereins für 
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Nr.      Nummer 

NRW Land Nordrhein-Westfalen 
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NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter- 
partei 
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NW      Land Nordrhein-Westfalen 
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o.O.      ohne Ort 

ÖFIT      Kompetenzzentrum Öffentliche IT 

Open Government Bereitstellung von Daten durch Regie-
rung/Verwaltung 

 
OpenRAN Open Radio ACCESS Network (5 G) 

OSCI Online Services Computer Interface 

OSS  Open-Source-Software  

öV      Öffentliche Verwaltung 

OZG Online-Zugangsgesetz 

PAS Politisch-administratives System  

PC Personal Computer 

PdS Präsident des Senats/Land Bremen 

PGDB      Projektgruppe nationaler Digitaler Bildungs- 
                                                                raum 
 
ProVITAKO e.G. kommunaler IT-Dienstleister zur Ver-

besserung der Beschaffung und Kooperation 
 
PVS  Politische Vierteljahresschrift 

QD, Qualifica Digitalis   Forschungsprojekt des IT-Planungsrats 
      zur Veränderung der Qualifikation bei der 
      digitalen Transformation  
 
RatschTV Rationalisierungschutztarifvertrag 

RdA      Rat der Arbeitswelt 

RdNr.      Randnummer 

RP      Land Rheinland-Pfalz 

RZ      Rechenzentrum 

RZF      RZ Finanzen in NRW 

RZiff.      Randziffer 

S.      Seite 

s.      siehe 

SaaS-Modell  Software-as-a-Service  

Sage Advisory Group for Emergencies 

SF Bremen     Senator für Finanzen Bremen 

SGB IX Sozialgesetzbuch IX. 

SH  Land Schleswig-Holstein 

SID      Staatsbetrieb Informatik Dienste Sachsen 

SL      Saarland 
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Tab.      Tabelle 
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TLRZ      Landesrechenzentrum im Land Thüringen 

TN      Teilnehmer:in 

TO      Tagesordnung 

TOGI  The Open Government Institute 

Top 100 100 dig. Anwendungen für die Wirtschaft 

TOP      Tagesordnungspunkt 

T-systems     T-Systems international – Dienstleister in der 
                                                                IT und Kommunikationsbranche 

TU      Technische Universität 

TÜV      Technischer Überwachungsverein 

TV      Tarifvertrag 

u. a.      unter anderem 

UI      User Interface 

UMK       Umweltminister:innenkonferenz  

unv. Manuskript    unveröffentlichtes Manuskript 

UX      User Experience 

Ver.di Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft 

Verf.      Verfasser, Verfasserin 

Verl.      Verlag 

VerwArch     Verwaltungsarchiv 
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1 Einleitung  

 Gegenstand 1.1

Die digitale Transformation der öffentlichen Dienste ist inzwischen zu einem ‚politi-
schen Markenbegriff‘ für Veränderungsnotwendigkeiten in der öffentlichen Verwal-
tung geworden. Alle gesellschaftlichen Akteur:innen huldigen dieser Zauberformel. 
Diese digitalpolitische Aufbruchsstimmung trifft auf ein komplexes Staatsgebilde: Der 
deutsche Staat hat eine differenzierte Binnenstruktur mit dem Bund, 16 Ländern und 
circa 11.000 Kommunen in einem Mehrebenensystem, das in den Rahmen der Eu-
ropäischen Union eingeordnet ist. Daraus ergeben sich Anforderungen an Innovati-
onsprozesse und an Werte und Strukturen im politische Management und Verwal-
tung.1 

Die daraus resultierenden Fragestellungen umfassen verschiedene wissen-
schaftliche Arbeitsschwerpunkte. 

In dieser Dissertation geht es um das politische Management der Steuerung der 
digitalen Transformation in den öffentlichen Verwaltungen im System Europas und im 
föderativen politischen System Deutschlands. Die klassischen Disziplinen der Regie-
rungslehre und des Staatsorganisationsrechts befassen sich mit den Strukturen des 
Systems, mit ihrer Genese und ihrer Eignung für Problemlösungen. Dies wurde über-
formt durch an die Ökonomisierungswelle angelehnte neoliberale Theorieansätze: In 
Weiterentwicklung der klassischen Bürokratiekritik und der Managementtheorie wur-
den für den öffentlichen Sektor verheißungsvolle Stichworte wie „Unternehmen 
Staat“, „New Public Management“, „Neues Steuerungsmodell“2 entwickelt und pro-
pagiert. 

Diese jeweils zum Zeitpunkt ihres Entstehens im verwaltungspolitischen Trend 
liegenden Ansätze reichen allerdings für eine Analyse des „Seins und Sollens“ der 
digitalen Transformation in den öffentlichen Verwaltungen der Bundesrepublik nicht 
aus. Um die komplexen Strukturen des deutschen Föderalismus zu erfassen und 
analysieren zu können, bedarf es eines interdisziplinären rechts- und verwaltungs-
wissenschaftlichen Ansatzes, der eine wissenschaftliche Analyse der mehrebenen-
übergreifenden „Digital Governance“ in ihren Ausprägungen und Verästelungen er-
möglicht. 

Dieses zu entwickelnde agile System der digitalpolitischen Steuerung darf aller-
dings nicht zu eng gefasst, sondern muss hinreichend offen sein: Es muss in übergrei-
fende Entscheidungsprozesse im politischen System einbezogen werden können, 
aber auch die digitale Teilhabe der Bürger:innen und Unternehmen als „User“ und die 
Einbeziehung der Beschäftigten durch gesetzliche Änderungen, Rahmenvereinbarun-

                                                
1 Heumann (2021), S. 358 f.  
2 Seckelmann (2009a), S. 245 ff., Bogumil/Grohs/Kuhlmann/Ohm (2007). 
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gen und Tarifverträge garantieren können. Die politische Legitimation dieses gesamten 
Veränderungsprozesses muss durch Verzahnung mit dem politischen System und die 
Schaffung eines eigenständigen Entscheidungsraumes ermöglicht werden. 
 

 Gegenstand und Ausgangsthesen, Motivation 1.2

1.2.1 Gegenstand und Ausgangsthesen 

In der vorliegenden Arbeit soll der Funktionswandel einer rechtlich verfassten Institu-
tion, eines politisch-administrativen Entscheidungsgremiums im Föderalismus 
Deutschlands, untersucht werden. Gegenstand der Untersuchung ist also die poli-
tisch-administrative Institution „IT-Planungsrat“. 

Ausgangsthesen für die wissenschaftliche Aufarbeitung des Funktionswandels 
des IT-Planungsrats sind dabei: 

• Der IT-Planungsrat ist in das föderative Gesamtsystem nach einigen „admi-
nistrativen Fehlversuchen“ als eigentlich „artfremde“ Institution der klassischen 
Bund-Länder-Koordinierung von politisch-administrativen Entscheidungspro-
zessen der digitalen Transformation öffentlicher Verwaltungen bei den soge-
nannten „Gemeinschaftsaufgaben“ im Grundgesetz mit einem zunächst ein-
gegrenztem Aufgabenspektrum (Standardisierung und Netzsteuerung), be-
grenzten Kompetenzen und damit einer geringen Wirkung „eingebaut“ worden. 

• Politische, gesellschaftliche und ökonomische Anforderungen an den Staat bei 
der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltungen haben sich in den 
letzten Jahren in großen Schüben explosionsartig entwickelt. Damit haben 
sich auch die Funktion, die Aufgaben und der Rahmen des Handelns des IT-
Planungsrats im Gesamtgefüge staatlicher Entscheidungen erheblich verän-
dert. Der IT-Planungsrat hat sich in seiner Aufgabendefinition und -
wahrnehmung und in seiner zunächst nur eingeschränkten Koordinierungs-
funktion gewandelt. 

• Zu analysieren und zu bewerten ist daher ebenfalls, welche gesellschaftlichen, 
politischen und ökonomischen Wirkungen im Mehrebenensystem des Politik-
feldes „E-Government, digitale Teilhabe und digitale Daseinsvorsorge“ im 
Rahmen sich entwickelnder und verändernder Akteur:innenkonstellationen er-
folgt und wie diese im institutionellen Entscheidungsprozess organisatorisch 
und im Verfahren bewältigt worden sind. 

• Durch die Erweiterung der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den 
Bundesgesetzgeber (Art. 91c Abs. 5 GG) ist es dem IT-Planungsrat möglich ge-
worden, eine weitergehende Funktion wahrzunehmen. Mit der Verabschiedung 
des Online-Zugangsgesetzes durch Bundestag und Bundesrat wurde mit diesem 
„Organisations- und Programmgesetz“ ein klarer inhaltlich und zeitlich bestimmter 
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Handlungsauftrag an Bund und Länder erteilt. Hinzu kommt, dass im „politischen 
Kompromiss“ bei der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches die Fi-
nanzierung und Aufgabenwahrnehmung für die Digitalisierung neu justiert wor-
den ist: Von der Zuständigkeit für die Netzsteuerung und Standardisierung führte 
der Weg über die administrative Koordinierungsfunktion nach der Einfügung des 
Abs. 5 in Art. 91c GG zur politischen-administrativen Steuerung der Digitalisie-
rung in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. 

• Für die wissenschaftliche Aufbereitung des Funktionswandels der politisch-
administrativen Institution IT-Planungsrat ist sowohl die Untersuchung der In-
stitution selbst, ihrer Entstehung und Entwicklung, als auch eine Analyse des 
Politikfeldes „E-Government, digitale Teilhabe und digitale Daseinsvorsor-
ge“ unter Einbeziehung der Akteur:innenkonstellationen, deren Kommunikati-
on und Koordination untereinander und mit dem IT-Planungsrat, sowie der 
weiteren Einflussfaktoren und Wirkungen erforderlich. 

• Die sich gegenwärtig abzeichnende neue Akzentuierung der politischen Ge-
staltung im föderativen System muss in die Gesamtbewertung einbezogen 
werden. Politisch-programmatisch hat sich eine neue Variante des intrafödera-
len digitalpolitischen Managements herausgebildet: das Digitalisierungsminis-
terium. Auf Initiative der Länder Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein wur-
de eine „Digitalminister:innenkonferenz“ etabliert. Parallel dazu hat die Bun-
desregierung der EU bei der Übernahme der Ratspräsidentschaft den IT-
Planungsrat als Fachminister:innenkonferenz in der Form einer „Bund-Länder-
Institution“ gemeldet. Diese neueren Entwicklungen sind als Rahmensetzung 
für den Funktionswandel des IT-Planungsrats aufzugreifen, in ihren Wirkun-
gen zu analysieren und zu bewerten und in die Weiterentwicklung und Neu-
aufstellung einzubeziehen. 

• Die Neuaufstellung der Verantwortungswahrnehmung der Bundesregierung 
für die 20. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages hat im untersuchten 
Politikfeld nur marginale Korrekturen vorgenommen und daher keine neuen 
Rahmenbedingungen gesetzt. Das in der Koalitionsvereinbarung festgelegte 
inhaltliche Arbeitsprogramm der Bundesregierung hat allerdings klare Zielvor-
gaben für die Digitalpolitik festgelegt, die in ihren Wirkungen in den gesamten 
Entscheidungsprozess zwischen Bund, Ländern und Kommunen eingeordnet 
werden müssen. 

• Abschließend sollen die Konturen der notwendigen Neuaufstellung und -aus-
richtung der Arbeit des IT-Planungsrats – seiner Weiterentwicklung zur „ent-
scheidungsbefugten politische Drehscheibe“ im föderalen System mit entspre-
chenden digitalpolitischen Entwicklungsfeldern und Veränderungsansätzen – 
entwickelt werden. 
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1.2.2 Motivation und Rahmenbedingungen für die Arbeit 

Das Thema der vorliegenden Arbeit steht in direktem Zusammenhang mit der berufli-
chen und politischen Tätigkeit des Verfassers. Die „Problemwahrnehmung“ wurde 
entscheidend geformt vom Prozess der Entscheidungsfindung in der Föderalismus-
kommission II (Föko II), hier haben die Länder Bayern und Bremen die Bundesländer 
bei der Reform der Gemeinschaftsaufgaben im Grundgesetz vertreten, im Gesetzge-
bungsverfahren des Bundesrates, der Konstituierung des IT-Planungsrats, der Mit-
gliedschaft seit Gründung im Gremium und vom Vorsitz im Jahr 2019 und dem stell-
vertretenden Vorsitz im Jahr 2020. 

Das der Arbeit zugrundeliegende Motiv war, den komplexen Entscheidungspro-
zess, der durch diverse Politikverflechtungen, Spannungsfelder und Wirkungszu-
sammenhänge gekennzeichnet ist, gründlicher und damit besser zu analysieren, zu 
reflektieren und folglich auch zu bewerten. Nach Beendigung der Tätigkeit als Fi-
nanzstaatsrat in der Freien Hansestadt Bremen konnte dieses Vorhaben ohne die 
Nähe zu anstehenden Entscheidungen und nicht mehr in Ausübung einer interes-
sengeleiteten Funktion eines Beteiligten erfolgen, der sich zudem auch im politisch-
administrativen Alltag mit einer konkreten Rollenerwartung auseinandersetzen muss. 
Die wissenschaftliche Aufbereitung ist daher zum Zeitpunkt der Bearbeitung von der 
Tätigkeit als Mitglied des Gremiums und der Wahrnehmung von öffentlichen Funktio-
nen klar getrennt. Das Forschungsdesign ist im Übrigen auch darauf orientiert, nicht 
das Handeln einzelner Personen im Entscheidungsverlauf zu analysieren, sondern 
die systemischen Zusammenhänge der Entwicklung und des Wandels der Institution 
IT-Planungsrat in den Blick zu nehmen und insbesondere zu beleuchten, wie zu-
nächst als konkrete Alltagsanforderungen wahrgenommene Veränderungen sich auf 
die Arbeit dieses Gremiums ausgewirkt haben.  

Die gerade erwähnte Mitarbeit des Verfassers an dem Teilaspekt der Föderalis-
musreform, der Schaffung des Art. 91c GG, hat ihn nicht nur veranlasst, die „gesetz-
gebungstechnischen“ und politischen Herausforderungen wahrzunehmen und einzu-
ordnen, sondern diese Veränderungen auch in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit 
und jeweiligen aktuellen historischen Ausprägung zu begreifen. Diese Form der zu-
nächst erfahrungsbezogenen und dann forschenden Auseinandersetzung mit dem 
Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland hat eine nachhaltige wissenschaftli-
che Reflexion ermöglicht. 

Damit ist natürlich die Frage aufgeworfen, wie dieser Praxishintergrund in einen 
theoretischen Bezugsrahmen integriert und innerhalb dieses Bezugsrahmens analy-
siert und bewertet wird, wie also ein legitimer wissenschaftlicher Zugang zum Thema 
erlangt werden kann. Schließlich handelt es sich bei dieser Untersuchung weder um 
ein wissenschaftlich kommentiertes „persönliches Tagebuch“ noch um eine zeitge-
schichtliche Reportage. Vielmehr will sie reale, also gesellschaftlich bestehende 
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Strukturen einschließlich ihrer Genese, laufender Prozesse und möglicher künftiger 
Entwicklungen erfassen, analysieren und auf bestehende beziehungsweise neu ent-
stehende Rahmenbedingungen und Herausforderungen des Handelns des IT-
Planungsrats und deren Umsetzung in politisch-administrative Entscheidungsprozes-
sen im Politikfeld „E-Government, digitale Teilhabe und digitale Daseinsvorsor-
ge“ zurückbeziehen. Kurz: Die Wirkungen der Institution IT-Planungsrat im politi-
schen System sollen aufbereitet werden. 

Adäquate methodische Ansätze können dabei die Auswertung von Dokumenten 
und Quellen im Rahmen einer Inhalts- und Datenanalyse sein. Was ausscheidet, ist 
hingegen die sogenannte „teilnehmende Beobachtung“. 3  Denn die Voraussetzun-
gen4, die Existenz eines Forschungskonzepts, in dem die „Teilnahme“ mit den ent-
sprechenden Implikationen vorab geklärt worden ist, die klare Ausweisung des For-
schungsansatzes und der „Rollen“ von Beginn an5, sind hier nicht gegeben: Eine 
„teilnehmende Beobachtung“ war mangels einer zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Forschungsabsicht weder zu Beginn noch im Verlauf der Arbeit im IT-Planungsrat 
vorgesehen, abgesehen von der Frage, ob dies „political correct“, also in diesem Ar-
beits- und Entscheidungsprozess im politischen Feld der Digitalpolitik vertretbar wäre. 
Ein nachträgliche inhaltliche und methodische „Überformung“, eine Assimilation an 
die gewünschte Forschungsabsicht, ist (auch) wissenschaftlich nicht rechtfertigbar 
und damit ausgeschlossen.6 

Scheidet die „teilnehmende Beobachtung“ also aus, stellt sich die Frage, ob der 
sogenannte „Erfahrungsansatz“ und damit die Auswertung von digitalen oder persön-
lichen Verhaltensspuren, die nicht in Vorlagen und Protokollen dokumentiert sind, als 
ergänzender methodischer Ansatz in Betracht käme. Ein solches Vorgehen läge na-
he, gibt es im Zusammenhang von politisch-administrativen Entscheidungen in der 
wahrnehmbaren Realität eine Vielzahl von „informellen Formaten“ (und entsprechen-
den anschaulichen Begriffen wie „Seilschaften“, „Kuhhandel“ etc.). Gegen einen 
Rückgriff auf den Erfahrungsansatz sprechen allerdings zwei Gründe. Zum einen ist 
seine methodische Einordnung und Ausdifferenzierung7 in der empirischen Sozial-

                                                
3 Diekmann (2018), S. 548 ff., Bachmann (2009), S. 248 ff. 
4 Diekmann (2018), S. 563 f. 
5 Da die teilnehmende Beobachtung eben durch die persönliche Teilnahme des Forschenden an den  
   Interaktionen der Personen der Institution gekennzeichnet ist, die der Gegenstand der Forschung  
   ist, und sich auch auf Sachverhalte bezieht, die sich in Dokumenten und Gesprächen in Sitzungen  
   und Verhandlungen nicht niederschlagen, muss dies vorab aufbereitet und sowohl inhaltlich als  
   auch verfahrensmäßig geklärt sein, s. dazu Bachmann (2009), S. 248 ff. Zur unterschiedlichen Aus- 
   gestaltung der „Teilnahme“ (als beobachtende „verdeckte Ermittlung“ oder als Interaktion), s. Diek- 
   mann (2018), S. 563 ff. 
6 Ein solcher Versuch würde hier in einer Selbstreflexivität münden, wäre also wissen- 
   schaftlich wegen der fehlenden Objektivität wissenschaftlicher Forschung unzulässig, s. dazu Bour 
   dieu (1993), S. 365 ff. 
7 S. dazu Diekmann (2018), S. 644 ff., der vorrangig auf Verhaltensspuren beim sog. Erfahrungsan- 
    satz abstellt. 
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Strukturen einschließlich ihrer Genese, laufender Prozesse und möglicher künftiger 
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ge“ zurückbeziehen. Kurz: Die Wirkungen der Institution IT-Planungsrat im politi-
schen System sollen aufbereitet werden. 

Adäquate methodische Ansätze können dabei die Auswertung von Dokumenten 
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forschung schwierig, da sich weder die angesprochenen Verhaltensspuren tatsäch-
lich verifizierbar identifizieren und damit auch empirisch abbilden lassen noch die 
jeweils informellen Strukturen, Verfahren und personellen Verflechtungen wissen-
schaftlich nachzeichenbar und damit analysierbar sind. 

Zweitens ist weder die klassische Zielbestimmung noch die Methode des Erfah-
rungsansatzes mit dieser Untersuchung kompatibel: Zwar stellt er, wie gesagt, auf 
eine empirische Erfassung der Realität ab, auf ihm basierende Untersuchungen ten-
dieren aber dazu, bei der Einordnung – informeller – Vorgänge den Entstehungszu-
sammenhang auszublenden und von (konkreten) Entscheidungsprozessen zu abs-
trahieren. Das liegt daran, dass sein Erkenntnisinteresse ein didaktisches und auf 
exemplarisches Lernen8 in der Verknüpfung mit soziologischen Erklärungsansätzen 
ausgerichtet ist. Im Kern geht es also um die Entwicklung lerntheoretischer Ansatz-
punkte9 – auf Grundlage einer systematischen Erfassung von Einzelaussagen und 
deren Aufbereitung und Auswertung im Gruppenprozess, die nur unmittelbar erfol-
gen, also weder rekonstruiert noch simuliert werden können. Damit ist der Ansatz für 
die „rückblickende“ Analyse – die „Re-Konstruktion“ – des Funktionswandels poli-
tisch-administrativer Institutionen nicht geeignet (er könnte allerdings in einem spezi-
fischen Gestaltungsfeld der IT-Governance, wie zum Beispiel in der wissenschaftli-
chen Aufbereitung von handlungsorientierten Qualifizierungsstrategien für Führungs-
kräfte im Change-Management bei der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung 
aufgegriffen werden). 

Aus den vorstehenden Gründen wird in dieser Arbeit auf den „Erfahrungsan-
satz“10 allenfalls bei der Bildung von Fallgruppen für die Bewertung von Entschei-
dungsprozessen zurückgegriffen, die auf eine Systematisierung von vergleichbaren 
Vorgängen in politischen oder administrativen Entscheidungsprozess zielt.11 Darüber 
hinaus werden Vorgehensweisen und methodische Ansätze jeweils im Analysezu-
sammenhang aufgegriffen und konkretisiert.  

 

 Die Herausforderungen der digitalen Transformation für staatliches 1.3
Handeln und die öffentliche Aufgabenwahrnehmung 

Ausgangspunkt und Ziel dieser Arbeit ist es also, die Analyse der politisch-
administrativen Institution IT-Planungsrat in den realen Prozess der Digitalisierung 
des öffentlichen Sektors in Deutschland einzuordnen. 

                                                
8   S. dazu die grundlegenden Ausführungen von Negt (1975) in „Soziologische Phantasie und exem- 
    plarisches Lernen“. 
9   Ahlheim (1983), S. 73 ff. 
10 Diekmann (2018), S. 644 ff. 
11 Die Bildung von Fallgruppen als Ansatzpunkt zur Erfassung gesellschaftlicher Vorgänge wird me- 
    thodisch vor allem dann gewählt, wenn empirisch keine exakte Gewichtung vorgenommen werden  
    kann. Siehe dazu: Kuckartz (2018), S. 65 ff. 
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Diese digitale Transformation spielt sich auf verschiedenen Feldern ab und steht 
vor verschiedenen Herausforderungen. Beide ergeben sich aus der Struktur von Ge-
sellschaft und der Wirtschaft auf der einen, dem Staat als Gesamtgebilde in seiner 
Ausdifferenzierung auf der anderen Seite und den wechselseitigen Einflussnahmen 
und Abhängigkeiten.  

Die nachfolgende Skizze bringt die verschiedenen Akteur:innenkonstellationen 
der Nutzer:innen in Gesellschaft und Wirtschaft (Bürger:innen und Unternehmen), die 
den Bedarf an Dienstleistungen und des notwendigen Handelns der öffentlichen 
Verwaltungen bestimmen, in eine Beziehung mit den Aufgaben, der Struktur und den 
Arbeitsprozessen der Verwaltungen des demokratischen Rechts- und Sozialstaates. 
Gleichzeit verdeutlicht die Darstellung die Entwicklungs- und Handlungsfelder der 
digitalen Transformation:  

• Interaktion zwischen Nutzer:innen und Verwaltung und die durch die digitale 
Transformation erzeugten Veränderungsprozesse,  

• Digitale Teilhabe und Partizipation als neues Entwicklungsfeld, 
• die Gestaltung der Arbeit im öffentlichen Sektor als Konfliktfeld und  
• die sektorübergreifende Entwicklung der Digitalen Daseinsvorsorge.  
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Die folgenden Analysen greifen daher die realen Entwicklungsstränge, die politischen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen, Strategien und die praktischen Umset-
zungen in Politik und Verwaltung einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikt-
felder auf, um die einzelnen zu bearbeitenden, sich aus dem politischen Willensbil-
dungs- und Reflexionsprozess ergebenden Problemlagen auch im Zusammenhang 
mit der aktuellen digitalpolitischen Diskussion sichtbar zu machen.  

Deutschland spielt nicht in der „Champions-League der digitalen Transformation“12, 
das zeigen die konstant schlechten „Tabellenplätze“, die das Land im europäischen 
Vergleich belegt.13 Und ein nur flüchtiger Blick auf den „realen Alltag […]14 der Digitali-
sierung zeigt, dass dieser Befund die „Geschichte des elektronischen Regierens und 
Verwaltens in Deutschland“ 15 zusammenfasst. Ein Meilenstein ist dabei die elektroni-
sche Gesundheitskarte, „die nach zehn Jahren trotz erheblicher Investitionen kaum 
mehr als den Mitgliedsausweis einer Krankenkasse darstellt und deren Notwendigkeit 
in der Corona-Krise immer wieder beschworen wurde“16. Zentrale Projekte der elektro-
nischen Kommunikation wie zum Beispiel der E-Postbrief17, die De-Mail oder der Pro-
zessdaten-Beschleuniger P23R konnten nicht umgesetzt werden. Auch der elektroni-
sche Personalausweis als ID für elektronische Dienstleistungen wird als solcher nur 
von einer kleinen Gruppe von Bürger:innen genutzt. Selbst das besondere Anwalts-
postfach, das mit Kammergebühren aufgebaut und permanent gepflegt werden muss, 
ist eigentlich schon ein Anachronismus, da es alle elektronischen Instrumente, die eine 
Kanzlei braucht, längst am Markt gab oder inzwischen gibt. Und die Frage, ob  

„und wie die Nutzerkonten in Portalverbünden, die in seltener Artenvielfalt im Ökosys-
tem der Digitalisierung sprießen (und z. B. von vielen Akteur:innen als Emanzipation 
der Kommunalebene propagiert werden), überhaupt angenommen werden könnten“ 18,  
 
lässt sich kaum beantworten. Es kann also festgehalten werden, dass 

„es […] keine strategische Planung [gibt], wann 25, 50 oder 75 Prozent der Deut-
schen über ein solches Konto verfügen sollen, was man dafür tun muss, damit diese 
Zwischenziele erreicht werden können und wie dieser Entwicklungsprozess gesteu-
ert werden soll“.19  
 
Positiver angenommen wurde hingegen ELSTER.20 Die von den Finanzbehörden zur 
Verfügung gestellte Software zur Abgabe einer elektronischen Einkommenssteuerer-

                                                
12 Begriffsbildung durch den Verfasser. 
13 Dazu grundlegend bei Fromm/Welzel/Nentwig/Weber (2015). 
14 Lühr (2020b), S. 415. 
15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Hoffmann u. a. (2011), S. 21 ff. 
18 So schon aufgegriffen bei Lühr (2021b), S. 97.  
19 Zu den Nutzerkonten und ihrer Propagierung s. Seckelmann/Brunzel  (2021c), S. 20 ff. 
20 Lühr (2020b), S. 450 ff.   
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klärung 21 ist ein Erfolgsmodell 22  geworden und stößt auf eine sehr große Reso-
nanz. 23  Trotzdem besteht, insgesamt gesehen, eine ordnungspolitische „Ver-
spätung“ oder bürokratische Unfähigkeit, den Markt zu nutzen. Dies schwächt die 
staatliche Handlungssouveränität. Die Kritik, die zum Beispiel der Normenkontrollrat, 
aber auch die Presse in den letzten Jahren wiederholt geübt haben24, ist also be-
rechtigt. 

Solche Zustandsbeschreibungen bieten allerdings keine Erklärungen. Um die Si-
tuation zu verbessern, ist es aber notwendig, die Entwicklungshemmnisse zu benen-
nen. Denn nur dann kann ein zielorientierter Veränderungsprozess initiiert werden. 
Zu denken ist dabei an die Selbstwahrnehmung der Verwaltung: Dass öffentliche 
Angebote nicht in dem Maße in Anspruch genommen werden, wie es die Verwaltung 
geplant hatte, wirft die Frage auf, ob die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger 
richtig eingeschätzt wurden. (Allerdings stellt sich hier das Problem, dass erst aus 
der geringen Resonanz oder gar dem Scheitern von einzelnen Online-Angeboten 
Rückschlüsse darauf gezogen werden können, wo die „eigentlichen“ Bedarfe gele-
gen hätten.25) Etwas allgemeiner gefasst, lässt sich in dem föderalen Staat ein mög-
licher Verantwortlicher für die Misere finden. Dazu ist allerdings zu sagen, dass an-
dere föderal strukturierte Länder erheblich besser dastehen als die Bundesrepublik.26 
Das bedeutet: Wenn es um die Aufarbeitung der Frage geht, wo und wie der föderale 
Staat die digitale Transformation beeinträchtigt, muss die politik- und verwaltungs-
wissenschaftliche Forschung die Problemlagen des Mehrebenensystems und die 
strukturbildenden Elemente des Politikfeldes „E-Government, digitale Teilhabe und 
digitale Daseinsvorsorge“ als Rahmenbedingung vorrangig in den Blick nehmen. 

Dass das notwendig ist, zeigt sich nicht zuletzt bei der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG). Es sieht vor, dass ab 2022 im Portalverbund 575 Dienstleis-
tungsbündel elektronisch abgerufen werden können. Die „Halbzeitbilanz“ des Einfüh-
rungsprozesses27 zeigt auch, dass die notwendigen weiteren gesetzlichen Voraus-

                                                
21 ELSTER – Steuererklärung online, https://www.elster.de/elsterweb/start (aufgerufen 29.07.2020). 
22 Nach Angaben der Zahl der Woche, die von der Bitkom herausgegeben wird, waren es 2020 28,2  
    Mio. Steuerpflichtige, s. www.bitkom.de. 
23 Das Land Bremen hat die Entwicklung ausdifferenziert und den Zugang durch die Ausweisung le- 
    benslagenorientierte Felder (z. B. Heiraten, Kinder, Todesfall, Start in Selbstständigkeit) verbessert  
    und eine neue organisatorische Ausgestaltung und Außenpräsentation mit dem 2017 in Betrieb ge- 
    nommenen „Online-Finanzamt“ geschaffen. Vgl. www.bremen.de/online-finanzamt (aufgerufen am  
    7.4.2022), s. auch Lühr (2020), S. 415. 
24 Vgl.: NKR (2018b), S.36 f., Tagesspiegel-Recherchedienst Digitalisierung & KI vom 20.8.2021. Hier  
    wird im Hinblick auf die sich in zum Teil „aktionistischen Schüben“ entwickelnde Ausgestaltung der  
    ID eine gezielte Planung und Erprobung angemahnt. 
25 NKR (2018b), S. 9 f. 
26 Vgl. hierzu die Studie der NRW-School of Governance/Accenture (2021), S. 12 ff. mit Einzelstudien 
    zu den europäischen Ländern. 
27 Lühr (2020c), S. 1 ff. 
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setzungen teilweise erst durch die Bundes- beziehungsweise Landesgesetzge-
ber:innen geschaffen werden müssen.28 

Eine weitere Herausforderung für das staatliche Handeln stellt die „Künstliche In-
telligenz“ (KI) dar: Durch KI werden Hardware und Softwaresysteme mit sogenann-
ten „intelligenten Leistungen wie automatische Beweise, Expertenwissen, natürlich-
sprachliche Kommunikation, Animation, Auswertungen, Robotik, Abstraktion, Lern-
vermögen“29 etc. ausgestattet. Damit entwickeln sich durch forcierte Forschungsakti-
vitäten die Anwendungsbereiche im öffentlichen Sektor in immer neueren Dimensio-
nen30: Chatbots31, Dialog- und Assistenzsysteme, Auftragsvergaben sowie Vertei-
lungs- und Koordinierungsaufgaben zum Beispiel in der Brandbekämpfung und beim 
Facilitymanagement.32 Weitere Anwendungsvarianten sind neben der Weiterentwick-
lung und Aktualisierung der Lerninhalte sowie der KI-Kompetenzen auch insbeson-
dere die unmittelbare unterrichtbezogene Nutzung im Schulwesen. „KI auf dem Weg 
ins Klassenzimmer“33 ist eine neue bildungspolitische Leitformel für interaktive Lern-
angebote im Schulunterricht und für Systeme zum Selbstlernen.  

Gleichzeitig wachsen die Problemlagen mit. KI als „einfache“ Spracherkennung 
bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme, selbstlernende mündliche Informations- und 
Auskunftssysteme oder robotikunterstützte System in der Pflege sind letztlich ohne 
Schwierigkeiten handhabbar und erzeugen keine gesellschaftlichen Problemlagen. 
Hier werden natürlich Algorithmen benötigt34, die allerdings transparent, diskrimmi-
nierungsfrei und korrigierbar sein müssen.35 Die neue gesellschaftliche Dimension 
entsteht, wenn KI zur Verhaltenskontrolle, Überwachung, Identifizierung und Ent-
scheidungssteuerung zum Beispiel bei Personalentscheidungen eingesetzt und ge-
nutzt wird. Neben der ethischen36 und verfassungsrechtlichen37 Betrachtung, Einord-
nung und Bewertung wird auch die Frage des „Iron Man am Arbeitsplatz“38 ganz 
neue Herausforderungen erzeugen: für die Organisation der Arbeit, Prozesse, Ar-
beitsbedingungen, Rahmenbedingungen der Beschäftigung und natürlich auch für 

                                                
28 Insbesondere gilt das für die mit dem OZG bezweckte Schaffung von Portalen, Nutzerkonten, ein- 
    heitlichen Unternehmenskonten, der Umsetzung der Registermodernisierung, der Erarbeitung von  
    länderübergreifenden Nachnutzungskonzepten im Rahmen einer übergreifenden Steuerung und für  
    die Verknüpfung mit bestehenden IT-Fachverfahren. Seit 2021 sind zudem die sog. Nachnutzung  
    und die Übernahme in den Echtbetrieb als drängende Probleme registriert, aber noch nicht ab- 
    schließend geregelt, s. dazu Klein (2021c), S. 6 f. 
29 Fischer/Hofer (2008), S. 471.  
30 Hill (2019), S. 48 ff. , Drechsler/Lüth 82019), S. 42 ff.  
31 Stucki/D’Onofrio/Portmann (2018), S. 725 ff.  
32 Hill (2019), S. 50 ff., Co: Lab (2021), S. 42 ff.  
33 Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI vom 17.3.2022, Ballnus/Schiemann (2022), S. 14 ff. 
34 Stalder (2017), S.45 f. 
35 Stalder (2017), S. 50 ff. Dies erfordert z. B. dann auch, dass das „Allgemeine Gleichstellungrecht“  
    entsprechend präzisiert wird. 
36 Borchers (2019), S 74 ff.  
37 Schulz (2019), S. 110 ff., Rost (2018), S. 558 ff.  
38 Martini/Botta (2018), S. 625 ff.  


